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Liga der  
Freien Wohlfahrtspfleg e 
Sachsen                                          

 
 

Dokumentation Fachtagung Wohnungsnotfallhilfe 

31. August 2023 

„Das Ende der Wohnungslosigkeit 2030 - Umsetzbares Ziel oder 
Illusion?“ 

 
Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis und Menschenrecht. In unseren Diensten und Einrichtungen 
erleben wir, dass es für immer mehr Personengruppen schwierig wird, angemessenen Wohnraum zu 
finden bzw. einen drohenden Wohnungsverlust zu vermeiden. 
In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 Obdach- 
und Wohnungslosigkeit zu überwinden und zu diesem Zweck einen Nationalen Aktionsplan aufzulegen. 
Dieses Ziel ist nur durch ein breites Maßnahmepaket zu verwirklichen. In der Fachtagung setzten wir uns 
mit den Grundlagen der Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII und ihren 
Besonderheiten, dem Zugang zu Wohnraum, den Schnittstellen zu angrenzenden Rechtskreisen und 
bedarfsgerechten Hilfestrukturen auseinander. 

Herzlich eingeladen waren Mitarbeitende der Wohnungsnotfallhilfe und weiterer Hilfeangebote, die sich 
an Menschen in Wohnungsnot richten, Mitarbeitende der Sozialhilfeträger, der Jobcenter (BA/RD), der 
zuständigen Ministerien, der kommunalen Spitzenverbände, der Wohnungswirtschaft sowie die 
Fraktionen im Sächsischen Landtag. 
 

Begrüßung 
 
Beate Drowatzky 
Referentin Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e. V.  
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Vortag Dr. Alžbĕta Jandová, Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege 

Wer hilft den Helfenden? Arbeitsbedingungen und Gefährdungen in der Wohnungsnotfallhilfe 
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Vortrag Dr. Rolf Jordan, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 

Wohnungsverluste verhindern, Zugang zu Wohnraum sicherstellen. Die Beendigung von 
Wohnungslosigkeit als zentrale sozialpolitische Aufgabe  
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Vortrag Alexander Müller, vdw Sachsen - Verband der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft e. V. 

Soziales Wohnen - Weg(e) vom Wunsch zu mehr Realität 
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Erfahrungen aus der Praxis zum Zugang zu Wohnungen aus den Angeboten der 
Freien Wohlfahrtspflege Sachsen 

Vortrag Tina Jatzkowski - Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche im Kirchenbezirk 
Freiberg e. V.  
Wohnungsfälle im ländlichen Bereich 
 
Einführung: 

• Lange Zeit in der akuten Hilfe für Obdachlose in Dresden tätig 

• Aktuell Arbeit in Freiberg (Mittelsachsen) und unmittelbare Umgebung 

Situationsbeschreibung Freiberg und Umland 

Zugang Wohnungen: 

• Je ländlicher desto weniger Vermietung und mehr Privateigentum 
- Einfamilienhäuser, Mehrgenerationenhöfe mit Einliegerwohnungen 
- Private Mehrfamilienhäuser – Vermieter achten sehr darauf an wen sie vermieten 
- Städtischer Wohnungsbau - riesen Ansturm 
- Genossenschaften haben wenige angemessene Wohnungen 

• Weniger Anonymität des Mieters vor dem Vermieter  
- Familien oder Freundeskreise sind bekannt als schlechte Mieter  
- aber auch informellere Hilfe durch Gnade einzelner privater Vermieter 

• Geringer Preis, dadurch geringere Spanne für „Angemessenheit“ 
- Weniger Flexibilität 

• Weniger bedarfsgerechte Wohnungen  
- Behindertengerecht nur für Senioren findbar und sehr begrenzt existent 
- Großfamilien mit 5 und mehr Personen - keine Wohnungen in der Größe existent 
- Wenige Wohnungen die Altenfreundlich sind, jedoch höhere Anteil an Senioren in der Bevölkerung 
- Weniger Gewöhnung an fremde Namen - durch verhinderte Gettoisierung keine freie Wohnungswahl für  
  Migranten 

• Schlechtere Infrastruktur (Verkehrsanbindung, Gesundheitsversorgung etc.) 
- Selbst, wenn Wohnungen auf dem Dorf behindertengerecht sind, ist die Infrastruktur zu schlecht 

• Weniger bis keine Übergangsmöglichkeiten durch Wohnheime und Notfallschlafgelegenheiten  

       
 
 
Vortrag Martin Ciupka - Caritasverband Leipzig e. V.  
Erfahrungen aus der Praxis zum Zugang zu Wohnungen… in der Großstadt 

Wie suchen wir (in der Wohnungsnotfallhilfe) Wohnungen?  

1. So wie alle anderen auch:  

• Suchmaschine im Netz  
• Zeitungsannoncen  
• Mundpropaganda  
• bei den eigenen Vermietern fragen  
• Plakate an Hauswänden und Aushänge in Schaukästen  
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2. Vermieter kontaktieren - Besichtigungstermin vereinbaren - Wohnung anschauen  

3. Mieterunterlagen mitbekommen - herunterladen - ausfüllen  

Beispiel typische Bewerbungsunterlagen:  

• Interessenbekundung  
• Mieterselbstauskunft  
• Schufa (-erlaubnis)  
• Vorvermieterbescheinigung (zur Zahlungsweise der Miete und dem Mietverhalten)  

4. Ergebnis Zugang verwehrt! Die Kreuze an der falschen Stelle:  

• großes Haustier  
• viele Kinder  
• zu viele bessere Mitbewerber:innen  
• negative/ungünstige Schufa-Auskunft  
• Bürgergeld-/ Sozialhilfebezug  
• Zwangsvollstreckungen in den letzten 5 Jahren  
• Vermögensauskunft in den letzten 5 Jahren  
• Privatinsolvenz in den letzten 5 Jahren  
• (Fristlose) Kündigung durch den Vermieter aufgrund von Mietschulden  
• (Fristlose) Kündigung durch den Vermieter aufgrund von Mietwidrigem Verhalten  
• gebrochene Mietbiographie (mehrere „falsche“ Kreuze)  

und nun … 
 
Wie finden wir Wohnungen in der Wohnungsnotfallhilfe?  

Chancen durch Existenzsicherung, Dokumentation, Netzwerke und Fürsprache erhöhen:  

• Sozialleistungsbezug verstetigen  
• Erwerbsarbeit!  
• Netzwerk öffnen - Fürsprache bei Kooperationspartnern  
• Wohnprojekt zur Dokumentation der Mietfähigkeit 
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Grußwort für den Liga Hauptausschuss 

Matthias Mitzscherlich  
Direktor des Caritasverbandes für das Bistum Dresden-Meißen e. V. 
 

 
 

 
 
Grußwort: Videobotschaft  

Staatsministerin Petra Köpping 
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Unger, 
sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,  
 
manchmal muss man sich ein ehrgeiziges Ziel setzen, um Bewegung in ein Thema zu bringen. Die 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden, das ist so ein ehrgeiziges Ziel. Ich bin froh, dass  
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die Ampelkoalition sich dieses Ziel gesetzt hat, denn Wohnungslose und Obdachlose und ganz 
besonders auch die vielen Menschen, die sich für deren Hilfe engagieren, haben diese Aufmerksamkeit 
und den damit hoffentlich entstehenden Schub verdient. Es ist gut, dass es mit der bundesweiten Statistik 
nun endlich Zahlen gibt. Es sind zwar Zahlen mit denen wir uns den tatsächlichen Dimensionen erst 
Stück für Stück nähern. Wir brauchen diese Grundlage. Ein Problem kennen und benennen ist immer ein 
wichtiger Schritt. In Sachsen waren es zum Stichtag, Ende Januar, knapp 3.000 Personen.  
 
Davon gut ein Drittel Frauen, tatsächlich liegen die Zahlen deutlich höher. Denn noch nicht erfasst waren 
dabei Personen, die auf der Straße leben oder Menschen, die bei Freunden und Familie unterkommen. 
Wir wissen um das Problem, nur zuschauen, das ist für uns keine Option.  

Deswegen will ich zu allererst Ihnen allen, die Sie in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe aktiv sind, 
eins sagen, danke. Danke für Ihren Einsatz, Sie sind damit nicht nur eine Stütze für die Menschen, die in 
einer Notsituation Hilfe brauchen, Sie sind auch eine Stütze für unsere Gesellschaft, ganz besonders in 
der schwierigen Zeit der Corona Pandemie haben Sie noch einmal zusätzlich Verantwortung 
übernommen. Wohnungsnotfallhilfe mag eine kommunale Aufgabe sein, als Land seh ich uns aber auch 
in der Verantwortung. Der Freistaat schafft Rahmenbedingungen, denn trotz individueller und komplexer 
Ursachen der Wohnungslosigkeit, müssen Betroffene stets professionell begleitet werden. Gemeinsam 
mit der Liga haben die zuständigen Ministerien eine Orientierungshilfe für Behörden vor Ort geschaffen. 
So soll klar sein, wie Sie bei der wohnungslosen, aber auch von Wohnungslosigkeit betroffen Menschen 
handeln. Ich bin Ihnen dankbar, dass wir einmal jährlich das Gespräch mit dem Fachausschuss der Liga 
haben. Wohnungslosigkeit muss man auf vielen Wegen begegnen. Mit einem Kooperationsvertrag 
unterstützen wir die kommunale Ebene, bei präventiven Ansetzungen in der Wohnungslosenfallhilfe, 
Beispiel auch mit dem Housing First. Im Jahr stellen wir dafür 150.000 EUR zur Verfügung. Damit können 
wir aktuell das Leipziger Projekt, eigene Wohnungen, fördern. Ziel ist ein Handlungsleitfaden für die 
Kommunen. Ich hoffe, Sie können das Projekt auch bei dieser Tagung heute besser kennenlernen. 
Anträge für präventive Projekte und auch, übrigens für das Jahr 2024, sind möglich. Das engagierte Ziel, 
bis 2030 Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu überwinden, werden wir am besten gemeinsam erreichen - 
Bund, Land, Kommunen.  

Das Herzstück dieser Arbeit sind und bleiben aber Sie, die vor Ort helfen. Dafür wünsche ich Ihnen 
weiterhin viel Kraft.  
 
Vielen Dank.  
Herzlichst Ihre Petra Köpping 
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Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

AG 1 Wohnungsnotfallhilfe zwischen Ordnungs- und Sozialhilferecht 
 
Dr. Susanne Cordts - ehemalige Sozialamtsleiterin Dresden 
Ralph Lippert - Familienamt und Kommunaler Präventionsrat Stadt Meißen 
Dr. Rolf Jordan - Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin 
____________________________________________________________________________________ 

 
Die polizei- und ordnungsrechtliche Unterbringung gilt als reaktive Maßnahme zur Abwehr einer 
bestehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung und sollte daher nur kurzfristig 
Anwendung finden. Darüber hinaus besteht der sozialhilferechtliche Anspruch der Hilfen nach §§ 67-69 
SGB XII, welcher das Ziel verfolgt, wohnungslose Menschen bei der Überwindung ihrer besonderen 
sozialen Schwierigkeiten zu unterstützen. In der Praxis werden sozialrechtliche Anforderungen jedoch 
häufig nur unzureichend umgesetzt und stattdessen wird angenommen, dass der Hilfeanspruch 
vermeintlich bereits durch die Unterbringung gedeckt wird. Dadurch entstehen vielfältige Schwierigkeiten, 
beispielsweise in Bezug auf die Unterbringungsdauer, die Bezahlung des Aufenthaltes, den Zugang zum 
Recht und nicht zuletzt bei der Hilfevermittlung. Insbesondere in den Landkreisen tritt diese Thematik 
hervor, da die Verantwortlichkeiten für die Unterbringung (Städte/Gemeinden) und für die Hilfe nach 
SGB XII (Landkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe) nicht wie in den Großstädten zusammengeführt 
sind. 

In der Arbeitsgruppe wurde darüber in Austausch getreten, wie mit den bestehenden Diskrepanzen 
umgegangen werden kann und welche Maßnahmen notwendig sind, um den Ansprüchen geltenden 
Rechtes gerecht zu werden. 
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AG 2 Zugang zu Leistungen nach § 67 SGB XII 

Beate Drowatzky - Referentin Sucht- und Wohnungsnotfallhilfe Caritasverband für das Bistum Dresden-
Meißen e. V.  
Fanny Kick - Sachgebietsleiterin SGB XII, Erzgebirgskreis 
Cindy Zeddini - Mitarbeiterin AS, Erzgebirgskreis 
Claudia Hoppe - Wohnungsnotfallhilfe Caritasverband Chemnitz 
____________________________________________________________________________________ 
 
Menschen in Wohnungsnot befinden sich in besonders schwierigen und ausweglosen Lebenssituationen. 
Daher hat der Gesetzgeber in Kap. 8 SGB XII und der DVO Rahmenbedingungen geschaffen, die den 
Zugang zur Hilfe niedrigschwellig gewährleisten. Sind besondere Lebensverhältnisse mit sozialen 
Schwierigkeiten verbunden, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können, besteht ein 
Anspruch auf Hilfe. Doch nicht in allen Regionen Sachsens stehen Hilfeangebote nach § 67 SGB XII zur 
Verfügung. Zudem haben sich in den Landkreisen und kreisfreien Städten sehr unterschiedliche 
Verfahren des Zugangs zum ambulant betreuten Wohnen entwickelt, die vielfach die Inanspruchnahme 
von Hilfe erschweren. 

In der Arbeitsgruppe haben wir uns dazu ausgetauscht, geleitet von der Frage, wie der Rechtsanspruch 
von wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen, auf Beratung, Unterstützung 
und Hilfe gesichert werden kann. 
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AG 3 Schnittstelle Eingliederungshilfe und Wohnungsnotfallhilfe - SGB IX und XII 

Rotraud Kießling - Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e. V. 
Thomas Bagrowski - Öffentlicher Gesundheitsdienst, Erzgebirgskreis 
Michael Braun - Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und 
Antidiskriminierung, Berlin 
____________________________________________________________________________________ 
 
Seit der Einordnung der Eingliederungshilfe in das SGB IX und damit Herausnahme aus dem SGB XII 
zum 1. Januar 2020 zeigen sich einige neue Problematiken i. V. m. der Leistung nach § 67 SGB XII. 
Teilweise werden Verfahren zur Leistungsgewährung an die Vorgaben in SGB IX angelehnt, was den 
Zugang zur Wohnungsnotfallhilfe erschwert, wenn nicht gar gänzlich verhindert. In einigen Regionen 
werden Anspruchsberechtigte nach § 67 SGB XII regelmäßig in Leistungen nach SGB IX „umgelenkt“. 
Wiederum andere Leistungsberechtigte verbleiben in der Wohnungsnotfallhilfe, da der Zugang zu 
den Leistungen nach SGB IX mit zu großen Hürden versehen ist, die nicht bewältigt werden können. 

In der AG setzten wir uns auf Grundlage der entsprechenden BAG W-Empfehlung zum Verhältnis 
zwischen SGB XII und SGB IX sowie eines konkreten Praxisbeispiels eines Landkreises mit dieser 
Thematik auseinander, haben uns dazu ausgetauscht und erste Lösungsschritte entwickelt. 
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AG 4 Wohnungsnotfallhilfe für Seniorinnen und Senioren 

Katharina Fritzsche - AWO Landesverband Sachsen e. V. 
Gunther Jentzsch - Einrichtungsleiter AWO SSD Dresden 
Matthias Müller-Findling - Einrichtungsleiter, Quelle e. V. Leipzig 
____________________________________________________________________________________ 
 
Die im Zuge des Wohnungslosenberichtserstattungsgesetzes erfolgte Wohnungslosenstatistik 2022 
ergab für Sachsen: reichlich 11 % der erfassten wohnungslosen Menschen in Unterbringung sind 
60 Jahre und älter. Langjähriger psychosozialer Stress, soziale Vereinsamung, Vernachlässigung der 
Gesundheitsfürsorge, häufig auch Suchterkrankungen führen zu frühzeitiger Alterung und vielseitigen 
Krankheitsbildern, physischer, wie auch psychischer Natur. Entsprechend spezifisch muss das Angebot 
der Wohnungsnotfallhilfe sein, um dieser Zielgruppe mit ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. 

Die AG befasste sich mit den besonderen Bedarfen wohnungsloser Seniorinnen sowie Senioren und 
entwickelte erste Ideen für ein mögliches sächsisches Wohnungsnotfallhilfe-Konzept für diese Zielgruppe. 
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Wohnprojekt für ältere und alte Wohnungslose Selliner Straße 1 (ÖWQ Leipzig) 

https://www.wohnungslosenhilfe-leipzig.de/selliner-strasse.html 
 
Das Projekt 

• existiert seit 2006 

• ist ein Angebot im Rahmen des Ambulant betreuten Wohnens nach §§ 67 ff. SGB XII 

• Zielgruppe sind ältere und alte Wohnungslose (Frauen, Männer, Paare ab 50+) teilweise mit Pflege- 
   bedarf 
 
Ziel 

• langfristige Unterstützung von älteren und alten wohnungslosen Personen in zur Verfügung gestellten      
   Wohnungen 

• Berücksichtigung der Lebenswirklichkeit und Individualität der Personen bei soviel Normalität wie  
   möglich und so viel Hilfe wie nötig 

• Bereitstellung und Sicherung von Wohnraum, Sicherung der hygienischen, gesundheitlichen und   
   hauswirtschaftlichen Versorgung, Abwendung, Milderung und insbesondere Verhütung der   
   Verschlimmerung sozialer Schwierigkeiten, Chance auf ein Altern in Würdei 

 

Wohnungen 

• aktuell für dieses Projekt: 7 Wohneinheiten, davon 6 Einraum- und eine Zweiraumwohnung im  
   Erdgeschoss, die altenfreundlich umgebaut sind (wo es möglich war, ebenerdige Duschen, ansonsten  
   Duschtassen) 

• Wohnungen sind vom ÖWQ als freier Träger auf unbefristete Zeit bei der kommunalen Wohnungsbau- 
   gesellschaft (LWB) angemietet zum Zwecke der Untervermietung an ältere Personen in besonderen  
   sozialen Schwierigkeiten 

• durch das ÖWQ werden mit den Klienten und Klientinnen unbefristete Untermietverträge über Wohn-   
   raum inklusive Energiezahlung und Bewohnerhaftpflicht geschlossen, aber mit Hinweis auf § 549,  
   Abs.2, Ziffer 3ii 
 

• Wohnungen werden teilweise möbliert vermietet, teilweise können sie auch selbst eingerichtet werden. 

• bei Einzug wird eine Kaution von drei Kaltmieten gefordert, Mieten können überwiesen, von Sozial- 
   leistungen abgetreten oder bar eingezahlt werden 

• da auch durch uns Verwaltungsaufgaben in Zusammenhang mit den Wohnungen zu erledigen sind und  
   entsprechende Kosten entstehen, ist die Miete im Untermietverhältnis höher als die Miete, die von uns  
   an die LWB zu zahlen ist. Dennoch muss die Miete insgesamt KdU-gerecht sein - die Spielräume sind  
   hier nicht riesig. 

• Auswahl der Bewohner erfolgt durch ÖWQ - die LWB wird aber entsprechend informiert, damit bekannt   
   ist, wer wo wohnt. 

• in der Regel werden die Wohnungen erst wieder frei, wenn jemand verstirbt oder in eine Pflegeein-   
   richtung übersiedelt - die Fluktuation ist unterschiedlich. 
 
Soziale Unterstützung 

• Betreuungsleistungen erfolgen im Rahmen des ABW nach §§ 67 ff. SGB XII - teils mit wechselnder   
   Intensität (Betreuungsschlüssel 1:14, 1:20, 1:40) oder teils auch mit zeitlicher Unterbrechung - die  
   Klienten bleiben dann quasi „nur“ Untermieter 

• es finden Hausbesuche in den Wohnungen statt, Ansprechbarkeit ist aber auch durch das Vorhanden-   
   sein von Büroräumen im Haus gegeben 

• in größeren Abständen finden Gemeinschaftsveranstaltungen statt wie Kaffeetrinken, Arbeitseinsätze  
   im Haus oder in den Grünflächen vor dem Haus - i. d. R. initiiert durch die LWB und begleitet von  
   Sozialarbeitern des ÖWQ und des Caritasverbandesiii 

•  es wird versucht, Nachbarschaften zu initiieren und die gegenseitige Unterstützung zu fördern 

•  es erfolgen Kooperationen mit ambulanten Pflegediensten 

• ein ehemaliger Klient, der im Haus wohnt, ist ehrenamtlich tätig und unterstützt bei kleineren  
   handwerklichen Aufgaben, achtet auf Ordnung und Sauberkeit, gibt Informationen zu auftretenden  
   Problemen weiter 
 
Risiken/Probleme 

• grundsätzlich besteht ein Mietausfallrisiko (Lösung: entsprechende Absprachen mit dem Vermieter) 

• Leerstand - insbesondere nach Tod und langwierigen Ermittlungen des Nachlassgerichts - bei  
   Wohnungen, die selbst möbliert wurden (Lösung: individuelle Absprachen mit Ordnungsamt oder  

https://www.wohnungslosenhilfe-leipzig.de/selliner-strasse.html
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   Nachlassgericht) 

• Instandhaltungsrisiko - insbesondere bei problematischem Nutzerverhalten und bei Beräumung nach  
   Tod oder Auszug (Lösung: Eingrenzen des Problems im Rahmen der sozialen Unterstützung, indivi- 
   duelle Absprachen mit dem Vermieter, Einsatz von Kautionen, und ggf. Sozialhilfeleistungen) 

• Kostenzusagen für langfristige Hilfen sind problematisch (Lösung: Problem der mit der Lebenslage Alter  
   und zusätzlichen sozialen Schwierigkeiten in besonderen Lebensverhältnissen verbundenen Situation  
   verdeutlichen, Bedarfslagen entsprechend begründen, Absprachen und Vereinbarungen mit dem  
   zuständigen Sozialhilfeträger treffen). 
 
Anprechpartner/Kontaktdaten: 

Matthias Müller-Findling 
Dipl.-Theol./Dipl.-Geront. 
Ökumenisches Wohnprojekt Quelle e. V. 
Garskestraße 7+9 
04205 Leipzig 
Fon: 0341-25323212 
Fax: 0341-25323229 
Web: www.wohnungslosenhilfe-leipzig.de 
mailto: mmf@wohnungslosenhilfe-leipzig.de 
 
i Würde bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass die Bewohner weitgehend so leben können 

sollen, wie sie es möchten und dass die Ansprüche und Erwartungen an Ordnung und Sauberkeit nicht 
zu hoch angesetzt werden sollten, gleichzeitig muss einer Verwahrlosung oder und unhygienischen 
Verhältnissen vorgebeugt werden. 
 
ii Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
§ 549 Auf Wohnraummietverhältnisse anwendbare Vorschriften 

(1) Für Mietverhältnisse über Wohnraum gelten die §§ 535 bis 548, soweit sich nicht aus den §§ 549 bis 
577a etwas anderes ergibt. 
(2) Die Vorschriften über die Miethöhe bei Mietbeginn in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten 
(§§ 556d bis 556g), über die Mieterhöhung (§§ 557 bis 561) und über den Mieterschutz bei Beendigung 
des Mietverhältnisses sowie bei der Begründung von Wohnungseigentum (§ 568 Abs. 2, §§ 573, 573a, 
573d Abs. 1, §§ 574 bis 575, 575a Abs. 1 und §§ 577, 577a) gelten nicht für Mietverhältnisse über 

1. Wohnraum, der nur zum vorübergehenden Gebrauch vermietet ist, 

2. Wohnraum, der Teil der vom Vermieter selbst bewohnten Wohnung ist und den der Vermieter 
überwiegend mit Einrichtungsgegenständen auszustatten hat, sofern der Wohnraum dem Mieter nicht 
zum dauernden Gebrauch mit seiner Familie oder mit Personen überlassen ist, mit denen er einen auf 
Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt führt, 

3. Wohnraum, den eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein anerkannter privater Träger 
der Wohlfahrtspflege angemietet hat, um ihn Personen mit dringendem Wohnungsbedarf zu 
überlassen, wenn sie den Mieter bei Vertragsschluss auf die Zweckbestimmung des Wohnraums und 
die Ausnahme von den genannten Vorschriften hingewiesen hat. 
(3) Für Wohnraum in einem Studenten- oder Jugendwohnheim gelten die §§ 556d bis 561 sowie die §§ 
573, 573a, 573d Abs. 1 und §§ 575, 575a Abs. 1, §§ 577, 577a nicht. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__549.html 
 

iii (zwischen LWB, Caritas und ÖWQ gibt es ein weiteres Kooperationsprojekt in diesem Haus: das 
Unterstützte Wohnen für einkommensarme und am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte 
https://www.wohnungslosenhilfe-leipzig.de/unterstuetztes-wohnen-selliner-strasse.html) 

           
         
Zusammenfassung 

AG 4. Wohnungsnotfallhilfe für Senior:innen 

Genese des Workshopthemas 

Aus den Berichten der Praktiker:innen in den Arbeitskreisen der Verbände kommt häufig die 
Rückmeldung, dass zunehmend ältere Menschen in den Einrichtungen ankommen, welche andere 
Bedarfe aufweisen als die „übliche“ Klientel.  

Auch die Wohnungslosenstatistik, welche seit 2022 geführt wird, weist dies aus. 
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Aktuelle Zahlen der Wohnungslosenstatistik (Stichtag 31.01.2023)  

Für Sachsen wurden insgesamt 2935 Personen gemeldet, denen zum Stichtag Räume oder 
Wohnungen überlassen oder Übernachtungsgelegenheiten zur Verfügung gestellt worden sind, 
ohne dass dies durch einen eigenen Mietvertrag, einen Pachtvertrag oder durch ein dingliches 
Recht abgesichert ist. Zu den erfassten Personen zählen weiterhin Wohnungslose, die in Not- und 
Gemeinschaftsunterkünften oder gegebenenfalls auch gewerblichen Unterkünften (Pensionen, Hotels, 
gewerbliche Gemeinschaftsunterkünfte etc.) und Normalwohnraum untergebracht sind, sofern er ihnen 
vorübergehend überlassen wird, ohne dass dadurch die Wohnungslosigkeit beendet wird. Dies betrifft 
auch Personen, die in (teil-)stationären Einrichtungen beziehungsweise im betreuten Wohnen der 
Wohnungslosenhilfe freier Träger untergebracht sind. 

10 % der erfassten Menschen waren 60 Jahre und älter. 

Nun wissen wir, ob der schnelleren Alterung insbesondere der Menschen, welche über Jahre 
hinweg ohne Obdach leben. Langjähriger psychosozialer Stress, soziale Vereinsamung, 
Vernachlässigung der Gesundheitsfürsorge, häufig auch Suchterkrankungen führen zu 
frühzeitiger Alterung und vielseitigen Krankheitsbildern, physischer, wie auch psychischer Natur. 
Entsprechend spezifisch muss das Angebot der Wohnungsnotfallhilfe sein, um dieser Zielgruppe 
mit ihren speziellen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Zudem erfasst die Statistik nur die Menschen die Angebote wahrnehmen, nicht jene welche verdeckt 
wohnungslos sind oder auf der Straße nächtigen. 

Man kann also auch von einer Dunkelziffer von wohnungslosen Menschen ausgehen, welche in 
die Zielgruppe dieses Workshops fallen. 

Um einen Einstieg in das Thema zu begehen, berichten nun zwei Praktiker aus ihrer täglichen Arbeit mit 
der Zielgruppe. 

1. Gunter Jentzsch - AWO Sachsen Soziale Dienste GmbH (Dresden) - Wohnen für Wohnungslose 
Senioren (Präsentation in Dokumentation) 

2. Matthias Müller- Findling - Ökumenisches Wohnprojekt Quelle e. V. in (Leipzig) - Wohnprojekt 
Selliner Straße (Handout in Dokumenation) 

 
Was wurde deutlich? 

• Bei der Zielgruppe geht es in den seltensten Fällen um Rückführung in den eigenen Wohnraum. 

• Der Pflegebedarf sowie die seelische Vereinsamung spielen eine stärkere eine Rolle. (Barrierefreiheit) 

• Der Wohnungsverlust kommt u. a. durch den hohen Grad an Digitalisierung, bei dem die Zielgruppe   
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   abgehängt ist.  

• Möglichkeit des kontrollierten Trinkens ist ein Thema. 

• Die Zielgruppe passt eher schwierig in ein „klassisches“ Altenheim. 

• Empfehlenswert wären Wohnprojekte für die Zielgruppe der wohnungslosen Senior:innen, in denen sie  
   Ihre Lebensphase Alter geschützt verbringen können. Hier bedürfte es des Verständnisses nicht als  
   Übergangsform, sondern einer langfristigen Bleibemöglichkeit. 
   Dauerhafte Regelfinanzierung solcher Wohnprojekte als Rahmenbedingung, ohne immer   
   wiederkehrende Antragsstellungen, Begründungen für die Hilfe. Anerkennung, dass die Situation dieser  
   Klientel sich nicht mehr ändern wird. 

• Die örtliche Lage muss eine vorhandene Infrastruktur, wie Ärzte, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten  
   aufweisen. 

• Anbindung eines Pflegedienstes, welcher Erfahrungen mit der Spezifität der Zielgruppe hat. 

• Kombination aus eigenem Rückzugsort für die Bewohner:innen mit der Möglichkeit auch mit anderen  
   Bewohner:innen in Kontakt zu kommen, sich zu vernetzen. 

Der Einblick in die Praxis sollte die Arbeitsgruppenphase vorbereiten. Es erfolgt die Aufteilung der 
Teilnehmenden in zwei Gruppen. Beide Gruppen beschäftigen sich mit den beiden Fragen: 

1. Welche besonderen Bedarfe hat die Zielgruppe der wohnungslosen Senior:innen? 
2. Welche Maßnahmen braucht es folglich für diese Zielgruppe? 

Nach 30 min. erfolgt die Zusammenführung der Ergebnisse. Anschließend erfolgt mit Bezug auf das 
Fachtagsthema die Beantwortung der Fokusfrage: 

Wie können die in der AG genannten Maßnahmen dazu beitragen, Wohnungslosigkeit/ 
Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden? 

Ergebnispräsentation in der Dokumentation. 

 

 

Ausblick 

Die Ergebnisse des Workshops werden zum einen in die Dokumentation zur Tagung eingebunden. 
Zudem wird damit im Rahmen der Liga-Tätigkeit weitergearbeitet. Politischen Entscheidungsträger:innen 
sowie Vertreter:innen der kommunalen Spitzenverbände werden die Ergebnisse der Tagung zugänglich 
gemacht. Zudem findet einmal jährlich ein Gespräch der Liga mit SMS, SMI und SMR statt. Auch dort 
werden die Ergebnisse der Tagung thematisiert. 

Wesentliche Literatur/Quellen: 
Prinzipien einer normalitätsorientierten gemeindenahen Versorgung älterer und/oder pflegebedürftiger 
wohnungsloser Männer und Frauen - Position der BAG W  

https://www.bagw.de/fileadmin/bagw/media/Doc/POS/POS_13_Versorgung_aelterer_pflegebeduerf
tiger_Wohnungsloser.pdf 

Wohnungsnotfallhilfekonzept Stadt Dresden - 
https://www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/Wohnungsnotfallhilfekonzept_2018_V2145.pdf 

Fachplan Wohnungsnotfallhilfe in Leipzig 2023 bis 2026 
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?0--attachments-expandedPanel-
content-body-rows-2-cells-2-cell-link&VOLFDNR=2005915 

https://www.mags.nrw/modellprojekt-wohnen-60plus / https://wohnhilfen-muenster.de/portfolio-
item/wohnen-60plus 

https://www.bistum-
muenster.de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/news_detail/projekt_wohnen_60plus_fuer_aelter
e_und_pflegebeduerftige_wohnungslose/ 
 
 

https://www.bagw.de/fileadmin/bagw/media/Doc/POS/POS_13_Versorgung_aelterer_pflegebeduerftiger_Wohnungsloser.pdf
https://www.bagw.de/fileadmin/bagw/media/Doc/POS/POS_13_Versorgung_aelterer_pflegebeduerftiger_Wohnungsloser.pdf
https://www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/Wohnungsnotfallhilfekonzept_2018_V2145.pdf
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?0--attachments-expandedPanel-content-body-rows-2-cells-2-cell-link&VOLFDNR=2005915
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?0--attachments-expandedPanel-content-body-rows-2-cells-2-cell-link&VOLFDNR=2005915
https://www.mags.nrw/modellprojekt-wohnen-60plus%20/
https://wohnhilfen-muenster.de/portfolio-item/wohnen-60plus
https://wohnhilfen-muenster.de/portfolio-item/wohnen-60plus
https://www.bistum-muenster.de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/news_detail/projekt_wohnen_60plus_fuer_aeltere_und_pflegebeduerftige_wohnungslose/
https://www.bistum-muenster.de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/news_detail/projekt_wohnen_60plus_fuer_aeltere_und_pflegebeduerftige_wohnungslose/
https://www.bistum-muenster.de/startseite_aktuelles/newsuebersicht/news_detail/projekt_wohnen_60plus_fuer_aeltere_und_pflegebeduerftige_wohnungslose/
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AG 5 Housing First 
 
Alexandra Poppe - Paritätischer Sachsen 
Tom Hübner - Abteilungsleiter, Sozialamt Stadt Leipzig 
Sindy Görke - Projektkoordinatorin, Sozialamt Stadt Leipzig 
Julia Schubert - Projektleitung, Das BOOT gGmbH 
____________________________________________________________________________________ 
 
Der Housing First-Ansatz wurde Anfang der 90er Jahre in den USA entwickelt und seither auch in vielen 
europäischen Ländern bereits erfolgreich etabliert. In Deutschland gibt es inzwischen ebenfalls zahlreiche 
Projekte. Housing First bedeutet, dass wohnungslosen Menschen ohne weitere Bedingungen zunächst 
eine Wohnung zur Verfügung gestellt wird, bevor im Folgenden weitere Hilfen greifen, deren Inanspruch-
nahme jedoch stets freiwillig ist. In Sachsen gibt es zwei entsprechende Projekte in Dresden und in 
Leipzig. Wir stellten das Leipziger Projekt „Eigene Wohnung“ vor, das am 01.07.2021 gestartet ist und 
begleitend vom Träger das BOOT gGmbH sozial betreut wird. 

Mit Blick auf eine Einbettung in die Wohnungsnotfallhilfe diskutierten wir über die Erfahrungen, Erfolge 
und Schwierigkeiten sowie offene Fragen, z. B. Akquise von Wohnungen, Zielgruppe/Auswahl, 
Gestaltung der wohnbegleitenden Hilfen, Verstetigung von Projekten, (Regel-) Finanzierung. Wie kann 
zudem eine Implementierung des Housing First-Ansatzes im ländlichen Raum gelingen bzw. wie kann 
ggf. auch das Wohnungspotenzial außerhalb von überlasteten Großstädten genutzt werden ohne dabei 
die Klient:innen in ihren Zugangsmöglichkeiten zu spezifischen, weiterführenden Hilfeangeboten 
zu beschneiden? 
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Ausblick und Dank 
 
 

     

                                                             


